
Teilnehmer-Bedingungen 
 

1. Jeder Teilnehmer muss Mitglied eines Sportvereins sein, der dem KSB Celle e. V. angehört. 
 

2. Anmeldungen sind nur auf inliegenden Vordrucken möglich. 
 

3. Die Anmeldungen sind dem Kreissportbund Celle e. V., Herrn Klaus Tietje, An der Lachte 12, 
29223 Celle, zu übersenden. Sie werden nach der Reihe des Eingangs berücksichtigt. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Kreissportbund Celle e. V. über die Teilnahme. Für die Annahme 
der Anmeldung besteht kein Rechtsanspruch. 
 

4. Gleichzeitig ist die Vereinsbestätigung (2. Formular) ausgefüllt dem Vereinsjugendleiter zwecks 
Unterschrift zu übersenden. Mit der Abgabe der Anmeldung ist eine Vorauszahlung in Höhe 
von Euro 100,00 pro Person zu leisten. Dieser Betrag ist innerhalb von 2 Wochen 
einzuzahlen.  
 
Folgende Angaben sind dabei erforderlich: 
Empfänger:  Kreissportbund Celle e. V. - Freizeiten - 
Konto:   Sparkasse Celle 
BLZ:   257 500 01 
Konto-Nr.:  32 763 
Verw. - Zw.:  Freizeit: .................................................................. 
Verw. - Zw.:  Name und Vorname des Teilnehmers 
Auftraggeb.:  Name und Vorname des Einzahlers 
Liegt die Vorauszahlung nicht termingerecht vor, kann die Anmeldung nicht in der  
Reihenfolge berücksichtigt werden. 
 

5. Rücktrittsmöglichkeiten und Daten der Restzahlungen:  
Osterfreizeit = 29. Januar 2010 
Sommerfreizeiten = 28. Mai 2010 
Bei Rücktritt vor einem der o. a. Termine erheben wir eine Stornogebühr von Euro 25,00. 
Danach ist ein Rücktritt nur durch Stellung einer Ersatzperson möglich. Auch in diesen Fällen 
wird die Stornogebühr erhoben.  
 

6. Jeder Teilnehmer muss ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorlegen. Dieses Formular wird 
rechtzeitig zugestellt. 
 

7. Krankenschein, Zahnschein, ein gültiger Pass und ein neues Passbild für den Ferienpass sind 
vor Antritt der Freizeit erforderlich. Im Falle der Krankenversicherungsfreiheit ist eine 
Kostenübernahmeerklärung vorzulegen. 
 

8. Wird eine ausgeschriebene Freizeit nicht von mindestens 45 Teilnehmern belegt, sind wir 
berechtigt, die Freizeit bis zwei Monate vor Freizeitbeginn abzusagen. Evtl. geleistete 
Zahlungen werden dann unverzüglich erstattet. 



 
 

Was ist außerdem noch wichtig? 
 
Im Teilnehmerpreis sind alle im Zusammenhang mit der Ferienfreizeit auftretenden Kosten enthalten 
(Skifreizeiten s. Sonderregelungen). 
 
TASCHENGELD 
 
Sollte in angemessener Höhe mitgegeben werden. Bei allen Maßnahmen kann das Taschengeld 
sicher aufbewahrt (Lagerbank) und täglich in gewünschter Höhe ausgezahlt werden. 
 
VERSICHERUNGEN 
 

1. Der KSB Celle e. V. hat für alle Maßnahmen eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Bei 
groben Verstößen / vorsätzlichem Verschulden haften die Teilnehmer bzw. die 
Personensorgeberechtigten. 
 

2. Außerdem hat der KSB Celle e. V. bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG eine 
Insolvenzversicherung gem. § 651 BGB K (1) bis K (3) abgeschlossen. Die ARAG übernimmt 
für den Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden die Erstattung des gezahlten 
Reisepreises bei Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des Reiseveranstalters. 
 

3. Wir, der Kreissportbund Celle e. V., empfehlen allen Teilnehmern den Abschluss einer Reise- 
und Rücktrittskosten- Versicherung bzw. einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung für 
die Dauer der Freizeit. Eine Reise- und Rücktrittskostenversicherung muss innerhalb von 14 
Tagen nach Reisebestätigung beantragt werden.  
 

 
UNTERSCHRIFTEN 
 
Auf der Anmeldung sind die Unterschriften der Personensorgeberechtigten erforderlich. 
 
HIN- UND RÜCKFAHRT 
 
erfolgen in modernen Reisebussen. Abfahrts- und Wiederankunftsort ist bei allen Maßnahmen der 
Parkplatz am Hallenbad Celle. 
 
Die Einladungen zu den Informationsabenden für Personensorgeberechtigte und Teilnehmer werden 
rechtzeitig zugesandt. 


